
Schritt 1 (S1): Verteilung entsprechend § 71 Abs. 2 Satz 3 NKomVG - Jede Fraktion/Gruppe erhält so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben
Schritt 2 (S2): Verteilung entsprechend § 71 Abs. 2 Satz 4 NKomVG - Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben

auf die Fraktionen und Gruppen zu verteilen.
Vorausmandat (VM): Verteilung entsprechend § 71 Abs. 3 NKomVG - Gehören einer Fraktion oder Gruppe mehr als die Hälfte der Abgeordneten an (mindestens 17), so stehen ihr mehr als die Hälfte der im Ausschuss

insgesamt zu vergebenden Sitze zu. Wird dieses nach der Verteilung nach Absatz 2 nicht gewährleistet, wird dieser Fraktion oder Gruppe vorab 
ein Sitz zugeteilt.
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S1 S2 VM Gesamt S1 S2 VM Gesamt S1 S2 VM Gesamt S1 S2 VM Gesamt S1 S2 VM Gesamt
8 * 11 : 32 8 * 10 : 32 8 * 4 : 32 8 * 5 : 32 8 * 2 : 32

= = = = = 0 0 0

VA:
+1 SPD-Fraktion
-1 Gruppe WGS/FreieBurgdorfer
+/- 1 Losentscheid: CDU/FDP-Gruppe - AfD

2,75 2,50 1,00 1,25 0,50
0 1 1 0 0 12 0 2 1 08 Verwaltungsausschuss 2 1 0 3

5 Mitglieder 2 Mitglieder
Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung

11 Mitglieder 10 Mitglieder 4 Mitglieder

AfD-Fraktion

Für die Dauer der Wahlperiode werden die Mitglieder des Verbandsvorstandes "Fuhse-Aue-Erse", der Verbandsversammlung des Wasserverbandes "Nordhannover", des Zweckverbandes der Volkshochschule Ostkreis Hannover, des 
Verwaltungsrates der Stadtsparkasse und der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe entsandt. In der Sitzverteilung tritt keine Veränderung ein. In der nachfolgenden Übersicht bleiben die genannten Verbände bzw. die 
Gesellschafterversammlung unberücksichtigt.

Sitze Gremien
SPD-Fraktion CDU/FDP-Gruppe Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Gruppe WGS/FreieBurgdorfer AfD-Fraktion

Änderungen

Verteilung der Sitze gem. § 71 NKomVG – neu

Die Verteilungsrechnung basiert auf der Anzahl der Mitglieder der Fraktionen und Gruppen. Bei der Berechnung bleiben der hauptamtliche Bürgermeister, Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, wie auch unbesetzte Sitze 
(derzeit 2 Sitze der AfD) unberücksichtigt. Die Gesamtstärke aller Fraktions- und Gruppenmitglieder beträgt 32 und setzt sich wie folgt zusammen:

SPD-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Gruppe WGS/FreieBurgdorfer
CDU/FDP Gruppe


